
zierten Vorbereitungen das Gericht für die effektive 
Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte zu treffen hat./2/

Die gründliche Prüfung durch das Gericht im Eröff
nungsverfahren ist gleichzeitig auch Voraussetzung da
für, daß der Aufwand im Einzelverfahren im richtigen 
Verhältnis zu den Anforderungen steht, die sich aus 
der Tat, der Person des Täters und den der Straftat 
zugrunde liegenden gesellschaftlichen Konflikten er
geben. Wie im Beschluß des Präsidiums des Obersten 
Gerichts zur höheren Wirksamkeit des Strafverfahrens 
in einfachen Strafsachen vom 5. Mai 1971 gefordert 
wird, ist der Aufwand in diesen Verfahren so zu ge
stalten, daß er den gesetzlichen Anforderungen an das 
Verfahren entspricht und eine schnelle und wirksame 
staatliche Reaktion gewährleistet.
Diesen Grundsätzen der differenzierten und rationel
len Gestaltung des Strafverfahrens darf die Forderung 
nach einer gründlichen und exakten Durchführung des 
Eröffnungsverfahrens nicht entgegengestellt werden. 
Rationelle Gestaltung des Strafverfahrens bedeutet 
nicht Minderung, sondern Erhöhung der Qualität und 
Wirksamkeit der Strafrechtsprechung. Deshalb dürfen 
die Gerichte keinesfalls auf eine gewissenhafte Prü
fung des hinreichenden Tatverdachtes nach § 187 Abs. 2 
Ziff. 2 StPO als Kernstück des Eröffnungsverfahrens 
verzichten./3/
Die exakte Prüfung der Straftat, ihrer Schwere und Be
deutung sowie der Persönlichkeit des Straftäters sichert 
eine verantwortungsbewußte Vorbereitung und zielstre
bige Durchführung der Hauptverhandlung, wie es im 
Beschluß des Präsidiums des Obersten Gerichts vom 
5. Mai 1971 gefordert wird. Dabei muß beachtet werden, 
daß nicht in jedem Verfahren alle vom Gesetz gefor
derten Prüfungen mit der gleichen Gewichtigkeit 
durchzuführen sind. In solchen Verfahren z. B., in de
nen keine besonderen gesellschaftlichen Auswirkun
gen ersichtlich und auswertbar sind, ist ein weitaus 
geringerer Aufwand notwendig als in komplizierten 
Verfahren. Unter diesem Gesichtspunkt ist bereits im 
Eröffnungsverfahren zu differenzieren.
Die im Eröffnungsverfahren durch das Gericht vorzu
nehmenden Prüfungshandlungen und die folgerichtig 
darauf aufbauenden Maßnahmen zur Vorbereitung der 
Hauptverhandlung sind eine Einheit. Die Qualität 
des Eröffnungsverfahrens spiegelt sich in der konzen
trierten Durchführung der Hauptverhandlung wider. 
Im Eröffnungsverfahren sind daher auch die notwendi
gen Vorbereitungen dafür zu treffen, daß der erforder
liche Erziehungs- und Selbsterziehungsprozeß durch die 
Hauptverhandlung wirksam gemacht werden kann.

Wird nach gründlicher Prüfung das Vorliegen der Vor
aussetzungen für die Eröffnung des gerichtlichen 
Hauptverfahrens (§ 193 StPO) bejaht und der rechtli
chen Beurteilung des Staatsanwalts in der Anklage bei
gepflichtet, dann kann der Eröffnungsbeschluß in ein
fachen Strafsachen mit einem Stempelaufdruck auf die 
Anklageschrift gefaßt werden.
Im engen Zusammenhang mit der wirksamen Gestal
tung des Strafverfahrens steht die fristgemäße Durch
führung der Hauptverhandlung. Daß eine fristgemäße 
Erledigung der Verfahren möglich ist, beweisen viele 
Kreisgerichte. Die gesellschaftliche Effektivität der 
Verfahren wird aber z. T. dadurch eingeschränkt, daß
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Gerichte erst 3 bis 4 Wochen nach Eingang der Sach- 
akte den Eröffnungsbeschluß erlassen und in der Ver
fügung zur Vorbereitung der Hauptverhandlung den 
Termin für weitere 2 bis 3 Wochen später festlegen. 
Hinsichtlich einfacher Strafsachen wurde während der 
im Bezirk Rostock im September 1971 durchgeführten 
Revision festgestellt, daß z. B. in 11 an einem Kreis
gericht anhängigen Strafverfahren die durchschnitt
liche Zeit vom Eingang des Verfahrens bis zum Eröff
nungsbeschluß acht Tage und die Zeit von der Verfü
gung zur Vorbereitung der Hauptverhandlung bis zum 
Termin 14 Tage betrug. Diese Bearbeitungsdauer ist zu 
lang, wenn durch schnelle, wirksame, gerechte Reak
tion auf strafbare Handlungen nach dem Beschluß des 
Präsidiums des Obersten Gerichts vom 5. Mai 1971 eine 
hohe gesellschaftliche Wirksamkeit erreicht werden 
soll./4/ Mit einer solchen Arbeitsweise werden die Ar
beitsreste nicht verringert, weil sich die Gerichte in 
Vorbereitung der Hauptverhandlung wegen der langen 
Zwischenräume praktisch zweimal mit der Sache be
fassen müssen.

Vorbereitung von Maßnahmen zur Erhöhung 
der Wirksamkeit des Strafverfahrens

Dem Ermittlungsergebnis über die Art und Weise der 
Tatbegehung kann z. B. bei Diebstahl von sozialisti
schem Eigentum entnommen werden, welche Maßnah
men zur Sicherung des angegriffenen Objekts erfor
derlich sind. In Verfahren wegen einfacher, einmalig 
begangener Diebstähle sind diese Maßnahmen und 
deren Vorbereitung im Eröffnungsverfahren nicht im
mer notwendig. Richten sich aber die Angriffe gegen 
volkswirtschaftlich bedeutende Objekte, zeigen sie eine 
erhebliche Intensität oder haben sie einen hohen Scha
den verursacht, dann hat sich das Gericht mit einzu
leitenden kriminalitätsvorbeugenden Maßnahmen zu 
befassen. Stellt es z. B. fest, daß mehrere Baustellen 
eines Bereichs in der gleichen Weise angegriffen 
wurden, dann hat es zu veranlassen, daß Sicherungs
maßnahmen eingeleitet werden, die künftige Straftaten 
von vornherein verhindern helfen. Das Gericht sollte 
in diesen Verfahren auf die Erarbeitung und Durch
setzung von Baustellenordnungen orientieren und 
die dafür Verantwortlichen in die Hauptverhandlung 
einbeziehen oder sie in geeigneter Form über das Er
gebnis unterrichten.
Im Beschluß des Präsidiums des Obersten Gerichts vom 
5. Mai 1971 wird als eine Voraussetzung aufgeführt, 
daß der Beschuldigte bzw. Angeklagte die Gewähr da
für bietet, daß ein erzieherischer Einfluß auf ihn ohne 
großen Aufwand erreicht werden kann. Insoweit wer
den für das Eröffnungsverfahren grundsätzlich keine 
anderen Bereiche zu berücksichtigen sein, als das Ar
beitskollektiv des Täters. Das setzt aber voraus, daß die 
Leiter der Betriebe und Einrichtungen gemäß § 102 
Abs. 2 StPO richtig informiert werden und verwertbare 
Anregungen und Hinweise erhalten. Die Einbeziehung 
von Vertretern der Nationalen Front oder der Haus
gemeinschaft ist in der Regel nicht erforderlich, wenn 
der Täter nach dem vorliegenden Ermittlungsergebnis 
im Freizeitbereich ein nicht zu beanstandendes Ver
halten zeigt. Das schließt nicht aus, daß die im Gesetz 
vorgesehenen Möglichkeiten der Mitwirkung gesell
schaftlicher Ankläger oder Verteidiger gewählt wer
den. Das jeweilige Kollektiv entscheidet allein über 
diese Mitwirkung.
Bei der Prüfung der Ermittlungsergebnisse zu den Ur
sachen und Bedingungen der Straftat muß sich das Ge
richt überlegen, mit welchen Maßnahmen die krimina-
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